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Drs.-Nr.: 7/2815

Thema: Ermittlungen zum Korruptionsskandal bei der Leipziger Po-
lizei (,,Fahrradgate“)

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie viele Personen sind als Verkäufer undloder Käufer tatverdächtig
und sind diese Personen vom Dienst freigestellt worden?

Frage 2:

Wurde oder wird der Leiter des betroffenen Kommissariats von seiner

Aufgabe entbunden? Wenn ja, warum und was macht er dann künftig?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2:

Derzeit richten sich die Ermittlungen gegen eine Verkäuferin und — nachdem

Ermittlungsverfahren gegen zwischenzeitlich 16 der vormalig 111 möglichen
EnNerber von Fahrrädern gemäß § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung einge-

stellt wurden — insgesamt 95 potentielle Käufer (Stand: 10 Juli 2020).

Im Weiteren wird von einer Beantwortung abgesehen.

Einer Beantwortung stehen Rechte Dritter im Sinne des Artikel 51 Abs. 2

der Verfassung des Freistaates Sachsen (SächsVerf) entgegen. Das Grund-

recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 33 SächsVerf zählt
zu den Rechten Dritter im Sinne des Artikel 51 Abs. 2 SächsVerf.

Der Auskunftserteilung steht dieses Recht auf Datenschutz hier entgegen.

Bei den erbetenen Angaben handelt es sich um personenbezogene bzw.
personenbeziehbare Daten, die die Identifizierung des betroffenen Bediens-

teten einerseits und die Erlangung von Informationen über dessen persönli-

che Verhältnisse andererseits ermöglichen.
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Die Staatsregierung ist sich der herausgehobenen Bedeutung des pariamentarischen

Fragerechts für die in der Verfassung verankerte Funktion des Abgeordneten bewusst.

Allerdings ist dieses Fragerecht nicht schrankenlos. Bei der Beantwortung der Kleinen

Anfrage hat die Staatsregierung das geschützte Recht seiner Bediensteten auf informa—

tionelle Selbstbestimmung im Rahmen der erforderlichen Grundrechtsabw'a'gung zu

berücksichtigen. Dabei tritt das Informationsrecht des Abgeordneten dann hinter das

Persönlichkeitsrecht des Einzelnen zurück, wenn Informationen in Rede stehen, deren

Weitergabe wegen ihres streng persönlichen Charakters für den Betroffenen unzumut-
bar ist.

Bei konkreten Anfragen über Verhältnisse einer natürlichen Person — hier detaillierten

Angaben über das Dienstverhältnis im Zusammenhang mit dem fragegegenständlichen
Sachverhalt — kommen dem Schutz des Persönlichkeitsrechts der betroffenen Person

in seiner Ausprägung als Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung sowie der

Schutz- und Fürsorgepflicht des Dienstherrn besondere Bedeutung zu. Zu berücksich—
tigen ist dabei, dass das Fragerecht des Abgeordneten der Kontrolle der Staatsregie-

rung dient und nicht der Ausforschung von Verhältnissen nicht in herausgehobener

Funktion beschäftigter Bediensteter. Je weiter sich daher die Beantwortung einer An-
frage von abstrakten Erläuterungen zu einer Stelle in einer Behörde hin zu persönli-

chen Verhältnissen eines Bediensteten bewegt, desto stärker sind die Rechte dieser
Person zu berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund überwiegt hier das Datenschutzgrundrecht der Bediensteten

das Recht auf Auskunftserteilung des Abgeordneten.

Die oben aufgeführten Gründe hindern auch eine Beantwortung der Anfrage in einer
nichtöffentlichen Sitzung des Landtages oder eines Ausschusses bzw. mit entspre-

chendem Geheimhaltungsvermerk. Insofern hat die Staatsregierung in die Abwägung
einbezogen, ob andere Formen der Informationsübermittlung möglich sind, die das In-

formationsinteresse des Abgeordneten unter Wahrung des geschützten Grundrechtes
auf informationelle Selbstbestimmung zufriedenstellen. Mit Blick auf den im Rahmen

der Beantwortung zu beteiligenden Personenkreis kam die Staatsregierung zu dem
Ergebnis, dass der erforderliche Datenschutz nur dann hinreichend gewährleistet wer-

den kann, wenn die Informationsübermittlung unterbleibt.

Frage 3:

Wie groß ist der finanzielle Schaden und wie schätzt die Staatsregierung den

lmageschaden für die sächsische Polizei ein?

Im Hinblick auf den Umfang des finanziellen Schadens wird auf die Antwort der Staats—

regierung zu Frage 4 der Kleinen Anfrage Drs.-Nr. 7/2729 venNiesen.

Darüber hinaus ist die Frage auf eine Bewertung gerichtet. Von der Abgabe einer Be-

wertung wird abgesehen.
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Gemäß Art. 50 der Verfassung des Freistaates Sachsen (SächsVerf) ist die Staatsre-

gierung verpflichtet, über ihre Tätigkeit den Landtag insoweit zu informieren, als dies

zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Dieser Informationspflicht der Staatsre-

gierung nach Art. 50 SächsVerf entspricht das Frage- und Auskunftsrecht der Abge-

ordneten gegenüber der Staatsregierung nach Art. 51 SächsVerf. Das Fragerecht kann

jedoch nicht dazu dienen, die Staatsregierung zu einer Bewertung anzuhalten, die der

Abgeordnete für geboten hält, sondern nur dazu, den Abgeordneten Informationen zu
verschaffen (SächsVerfGH, Urteil vom 22. April 2004, Vf. 44-I-03).

ndlichen Grüßen

„&
Prof Dr. Roland Wöller

Mit   
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